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Elektrische Fahrzeuge 

 

Elektrische Fahrzeuge zum Unterstützen oder Ersetzen des Zufußgehens 

Hierbei handelt es sich um Fahrzeuge zur Unterstützung des Zufußgehens wie z.b. selbstbalancierende 

Fahrzeuge mit einem oder mehreren Rädern, einschließlich Hoverboards, elektrische Scooter und 

weitere ähnliche Fahrzeuge mit Elektromotor. 

Diese Fahrzeuge werden im Verkehr als Fußgänger eingestuft, ihre Geschwindigkeit muss der jeweiligen 

Verkehrssituation angepasst werden. 

Die maximale Motorleistung beträgt 1 Kilowatt und die Maximalgeschwindigkeit 15 km/h. 

Bei Schrittgeschwindigkeit dürfen diese Fahrzeuge auf dem Gehweg genutzt werden, und sie müssen 

keine bestimmten technischen Anforderungen in Bezug auf Beleuchtung, Reflektoren oder ähnliches 

erfüllen. Die maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmt die Verkehrsfläche, auf der das 

Fahrzeug genutzt werden darf. Wenn der elektrische Antrieb des jeweiligen Fahrzeugs nicht bei 15 km/h 

abgeregelt wird, so darf es auch dann nicht auf dem Gehweg gefahren werden, selbst wenn der Fahrer 

es mit weniger als 15 km/h bewegt (Anmerkung: ausgenommen hiervon sind nur selbstbalancierende 

Fahrzeuge). 



Das Fahrzeug darf über keinen Sitz verfügen, außer es handelt sich um ein selbstbalancierendes 

Fahrzeug, ein Fahrzeug bestimmt für die Querfeldeinnutzung und die Nutzung auf ungeteerten Straßen, 

oder wenn das Fahrzeug explizit für Nutzer mit eingeschränkter Mobilität bestimmt ist. 

Eine KFZ-Versicherung ist nicht vorgeschrieben und kann für Fahrzeuge, die das Zufußgehen 

unterstützen, nicht abgeschlossen werden. 

Elektrokleinstfahrzeuge 

Elektrokleinstfahrzeuge beinhalten selbstbalancierende 'Segway-ähnliche' Fahrzeuge, E-Scooter, drei- 

und vierrädrige Aufsitz-Fahrzeuge explizit für ältere Personen oder Nutzer mit eingeschränkter Mobilität, 

elektrische Rollatoren und ähnliche Fahrzeuge. 

Für größere Fahrzeuge mit einer Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h und einer maximalen 

Motorleistung von 1 Kilowatt gelten die gleichen Verkehrsregeln wie für Fahrräder; diese Fahrzeuge 

sollten hauptsächlich auf Fahrradwegen genutzt werden. Werden diese Fahrzeuge allerdings mit 

Schrittgeschwindigkeit bewegt, so dürfen die selbstbalancierende Varianten auch auf dem Gehweg 

genutzt werden. 

Ein Vorderlicht ist vorgeschrieben, ein Rücklicht ist empfohlen. Die Beleuchtung kann dabei auch am 

Körper getragen werden, z.b. ist Beleuchtung in Form einer Stirnlampe für diesen Zweck vollkommen 

ausreichend. Elektrokleinstfahrzeuge müssen ebenfalls eine Klingel/Hupe und Reflektoren aufweisen. 

Das Fahrzeug darf über keinen Sitz verfügen, außer, das Fahrzeug ist selbstbalancierend, für die 

Querfeldeinnutzung und die Nutzung auf ungeteerten Straßen bestimmt, oder wenn das Fahrzeug 

explizit für Nutzer mit eingeschränkter Mobilität bestimmt ist. 

Eine KFZ-Versicherung ist nicht vorgeschrieben und kann für Elektrokleinstfahrzeuge nicht 

abgeschlossen werden. 

Elektrisch unterstützte Fahrräder (Pedelecs) und elektrisch motorisierte 

Fahrräder 

Die maximale Motorleistung eines elektrisch unterstützten Fahrrads beträgt 250 Watt; die 

Motorunterstützung muss bei 25 km/h abschalten, und die Unterstützung darf nur dann erfolgen, wenn 

der Fahrer aktiv in die Pedale tritt. 

Die maximale Motorleistung eines motorisierten Fahrrades (L1e-a) beträgt 1000 Watt. Der Motor darf 

auch ohne aktives Pedalieren des Fahrers arbeiten, er muss aber auf 25 km/h Höchstgeschwindigkeit 

abgeregelt sein. 

Für ein elektrisch unterstütztes Fahrrad gelten die gleichen technischen Anforderungen wie für ein 

herkömmliches Fahrrad, und es muss keine KFZ-Versicherung hierfür abgeschlossen werden. Ein 

motorisiertes Fahrrad, das die Anforderungen an ein elektrisch unterstütztes Fahrrad nicht erfüllt, muss 

wiederum wie ein KFZ versichert werden. 



Elektrisch unterstützte oder motorisierte Fahrräder, die mit Hilfe des Motors Höchstgeschwindigkeiten 

von mehr als 25 km/h erreichen, gelten nicht mehr als Fahrräder. Sie müssen als Mopeds zugelassen 

werden, so sie denn die technischen Anforderungen hierfür erfüllen. Das Fahrzeug muss in diesem Fall 

ebenso über eine Betriebserlaubnis als Moped verfügen. 

Weitere Informationen zum Thema Versicherung finden Sie auf der Internetseite der Finnischen KFZ-

Versicherer. 


